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Auf abſchüſſiger Bahn
Roman vou B Corony

41 Schluß Nachdruck verbotenDas iſt ein trauriges Geſtändniß ſagte der Oberförſter finſter So
hätte mein Sohn auf den ich ſtolze Hoffnungen ſetzte nicht handeln
dürfen Dein unſeliger Leichtſinn hat Dich weit geſührt Herbert Die
achttauſend Mark werden von Deinem dereinZigen Erbe genommen und
dem Pfarrer Breuer zu wohlthätigen Zwecken zugeſtellt An Konſtanze
bleibſt Du natürlich gebunden Es war ſehr unrecht vou Dir Deine
Heftigkeit dem Mäden gegenüber das an Dir zweifeln mußte nicht zu
zügeln

Mein der Kouſine gegebenes Wort werde ich halten Aber ob es uns
beiden zum Glück gereicht

Das iſt eine andere Frage die gar nicht in Betracht kommen kann
Hier entſcheidet einzig und allein das Gebot der Ehre

Jch bin bereit es heilig zu halten
Andernfalls würdeſt Du auch das Anrecht verwirken

fleckten Namen zu tragen Du haſt viel gut zu machen
ſprechen wir ſpäter weiter Jetzt iſt jede Minute koſtbar
muß aufgefunden und zur Rechenſchaft gezogen werden

Befiehl über mich Papa
Entkommen kann Mathias Marburg nicht ſein

unſeren unbe
Doch darüber

Der Mörder

denn die Wege die
nach außerhalb führen ſind ſeit geſftern bewacht Freilich glaubten wir
nur Wilddieben aufzulauern man wußte nicht daß es galt viel ſchlimmere
Verbrecher dingfeſt zu machen Du weißt daß es mit der Polizei in
unſerem Landſtädtchen nicht glänzend beſtellt iſt Man muß ſie thatkräftig
unterſtützen

Jch begleite Dich ſelbſtverſtändlich
Nein Du begleiteſt mich nicht

Plan zurecht gelegt und die
wäplen verſchiedene Wege Jrgendwo
decken ſein

Der Oberförſter klingelte rief ſeine Beamten zuſammen und ertheilte
ihnen Befehle Wer den Mathias Marburg oder eine ſichere Spur von
ihm entdeckt enthält aus meiner eigenen Kaſſe dreihundert Mark und wird
zum Förſter befördert

Dieſe Bekanntmachung wurde mit
Nun glaube ich gewiß daßmächtigen, ſagte der Freiherr ernſt

Jch hoffe es ebenfalls möchte aber
Papa, bemerkte Herbert

Nicht was Du möchteſt iſt maßgebend ſondern mein Wille
Jch gehorche wenn auch mit ſchwerem Herzen Aber das Recht mit

zureden

Mußt Du Dir erſt wieder erwerben
Die Befehle des Oberförſters wurden ſtreng befolgt

haltend durchſpähte er ſelbſt den dunkelſten

Jch habe mir einen anderen
Jagdgehilfen theilen uns und
wird der Geſuchte ſchon zu ent

Wir

Jubel begrüßt
wir uns bald des Verbrechers be

doch an Deiner Seite bleiben

Die Flinte bereit
und wildeſten Theil des

Waldes auf jedes Geräuſch horchend hinter jeden Buſch blickend und oft
die Tannenwildniß mitten durchquerend Nichts zeigte ſich Da plötzlich

ein kurzes unterdrücktes Bellen des Hundes der ins Dickicht hineinſtürmte atte er ein flüchtiges Wild erſpäht Nein Dei jetzt er
tönte ein Schuß gefolgt von dem Geheul des treuen Thieres

Der alte Jäger ſtürmte in der betreffenden Richtung vorwärts Auf
einer Felſenklippe wälzte ſich ſein Hektor im Blute und rollte ehe er ihn

hinab in die Schlucht
Das ſteigerte die des Oberförſters aufs höchſte denn er hatte

das Thier groß gezogen und geliebt Er fühlte ſeine Glieder wie von
neu erwachender jugendlicher Kraft geſtählt und ſtürmte vorwärts Jetz

dort an der Wegſcheide fliehende Geſtalt aber ſchnell
vorwärts kommen konnte n Fuß nicht denn der
fchmale Pfad führie faſt s und rechts gähnte ein tiefer
Abgrund

Schurke ſtehe oder ich
Einſamkeit des Forſtes Der
erkannte Marburgs häßliches

erreichen konnte
Wuth

ſich eine
der

f x

abwar

zeigte

dort auch
ſenkrecht

ſchieße Dich
Verfolgte

jetzt durch

nieder gellte es durch die
wandte ſich um und Werther

die Todesangſt verzerrtes Geſicht
Bleibt zurück Greift mich nicht an kreiſchte Mathias wild oder

es giebt einen Kampf auf Leben und Tod
Den nehme ich mit Dir auf Du Schuft
Das dürfte Euch gereuen

Jm nächſten Augenblick entbrannte ein heftiger Kampf
Lebend ſollſt Du mir folgen lebend ſonſt würde ich Dich nieder

fchießen wie Du meinen treuen Hund niedergeſchoſſen haſt keuchte der
Oberförſter Dein Geſtändniß

Jn dieſem Moment wurde
dem Kampfe entlud und den
beiden Männer Bruſt an Bruſt Der O
das Gewehr mit deſſen Kolben ihm
drohte

Du haſt mein Weib ermordet
Tannen auf mich zielte keuchte er

Elender
entwunden

mußt Du ablegen
ihm die Flinte

Stamm einer
die ſich bei

Eiche traf Nun rangen die
berförſter ſetzte ſeinen Fuß auf

Marburg den Kopf zu zerſchmettern

Du warſt s
des Gegners

der damals zwiſchen den
Kehle packend

Ja ich war ſchrie ihm dieſer höhniſch ins Geſicht Das war
Dein Lohn für Deine Anzeige wegen der paar Scheite Holz Laß mich
los Laß mich los

Jch laß Dich nicht los und wenn s mein Tod iſt Auf dieStunde habe ich gewartet ein M enſcheneben lang

Der Athem verging dem Mathias aber mit letzter Kraftanſtrengung
befreite er ſich aus den Händen des Barons und riß ein langes Meſſer

aus dem Gürtel
Da regte es ſich plötzlich im nahen Gehölz Jemand ſprang hervor

warf ſich mit lautem Schrei zwiſchen die Kämpfenden und Marburgs
gezückter Stahl fuhr ihm ins Herz

Es war Reiner
Während der r

M darburg abermals zu hen
Juſt ſag der örſter nebenJuſf ſo ha es nicht kommen müſſen

Herr Oberförſter Das war das Beſte

den Zuſammenbrechenden ſtützte gelang es

dem Sterbenden niederkniendT b

Doch doch für michich bin ein elender Kerl geworden aber ſchlecht was man ſo
nennt war ich doch nicht Und wenn ich mich ſchwer vergangen
hab ſo

So haſt Du es mehr als gut gemacht
Die die Gertrud und das Peterchen
Hab keine Sorge um ſie mein armer Junge Sie ſollen verſorgt

ſein und Du wirſt ein ehrliches Begräbniß erhalten

Dank Herr Ober
Juſt wollte die Hand un Wohlthäters an die Lippen ziehen hatteaber nicht mehr die Kraft dazu Ein Sutſeon quoll ihm aus dem

Munde und der letzte Athemgag erſtarb in kurzem Wimmern

Marburg wurde bald darauf ergriffen und ins Gefängniß eingeliefert
Vor ſeiner Hinrichtung geſtand er alles auch die von Fräulein v Felſing
unterzeichnete Schrift zerriſſen und verbrannt zu haben

Konſtanze ſchwebte lange zwiſchen Leben und Tod Als ſie ſich erholte
war eine ganz andere aus ihr geworden Sie glich jetzt der Mutter
mehr denn je betete mit fanatiſcher Jnbrunſt von früh bis ſpät das
Diamantkreuz in den Händen haltend
eigenem Antriebe mit den Worten

Gott hat beſtraft weil ich
Du biſt meine Braut ſagte
Jch bin es nicht mehr erwiderte ſie

Jn jener Nacht iſt in meinem Kopfe
ſprungen Alles iſt aus zwiſchen uns
Gottesfrieden den ich gefunden habe

Jede Spur von
geſchwunden und die Aerzte meinten

Frau von Felſing reiſte mit der
Auch der junge Baron verlief Wunſch des Vaters die Heimath

um in einer weit entfernten Oberförſterei thätig zu ſein
Jn zwei Jahren geſtatte ich Dir zurückzukehren ſagte der Ober

förſter Biſt Du dann ein ehrenwerther in Dir ſelbſt gefeſtigter Mann
geworden und iſt Margot von Brachwitz noch frei ſo frage dann bei
meinem alten Freunde wieder an

Herbert fügte ſich ohne Widerrede
Als er auf dem Wege nach der Bahn am Gut Steinbach vorüberkam

und uach Margots Fenſtern empor ſah öffnete ſich das eine und eine

und löſte ihre Verlobung aus

mich Herz an Jrdiſches hängte
beklommen
ſeltſam ſtarr vor ſich hinblickend

und in meiner Seele etwas zer
Geh und ſtöre mir den heiligen

nicht mehr
chkeit war aus dem ernſten ſtrengen Geſicht

ihr Geiſt habe unheilbar gelitten
Tochter ab

nein
He rbert

en dliJuge nut

auf

weiße Roſe fiel zu u ſeinen Füßen nieder Er hob die keuſche zarte Biume

auf drückte ſie an ſeine Lippen und barg ſie an ſeinem Herzen als
Unterpfand heiliger Treue

Ende

Stadtverordneten Sitzung
7 Oktober

Am Vorſtandstiſche anweſend die Herren Geh Regierungsrath Prof
Dr Dittenberger Geh Kommerzienrath Bethcke Fabrikbeſitzer Billing
und Maurermeiſter Hildebrandt

Eingegangen iſt ein Schreiben des Herrn Fabrikdirektor Krauſe wo
nach derſelbe wegen anhaltender Kränklichkeit ſein Mandat als Stadt
verordneter niederlegt

Wi eder vorgelegt iſt der Antrag des St V Emme x und Gen
dahin

Halle

welcher
gebt den Magiſtrat zu erſuchen die Herren Baumeiſter Lehmann

und Wolff zu veranlaſſen das p Firma gchorige Land an der Falk
ſtraße herzugeben damit der Durch angsvektehr in der Falkſtraße nach
der Friedenſtraße hin teigegeben werden kann Herr Stadtbaurath

Genzmer theilt mit daß der Magiſtrat die bezüglichen Grundeigenthums
Verhältniſſe geprüft und dadurch die Ueberzeugung gewonnen hat daß die
Herren Lehmann K Wolff nicht die Verpflichtung haben die Bauſtelle der
Stadt aufzulaſſen Da nicht nur dieſe Bauſtelle ſondern auch ein Grund
ſtück an der Gr Brunnenſtraße erworben werden muß um den Durch
gangsverkehr zu ermöglichen ſo ſeien die Freilegungskoſten
mäßig hoch nämlich im günſtigſten Falle 105,05 Mk
länge Dazu kommen noch die Ausbaukoſten ſo daß die Herſtellit ig des
Durchgangsverkehrs in Straße Koſten in Höhe von 205,50 Mk ver
urſachen würde Obwohl die Falkſtraße für den Verkehr ganz bedeutungs
los iſt ſo hat der Magiſtrat die Frage ob die Straße mit Rückſicht auf
die Koſten überhaupt ausgebaut werden ſoll deiaht weil bereits bei der
Anlage verſchiedener Eckhäuſer die neue Straße den Ausſchlag gegeben
hat nun die Falkſtraße eine reine Unternehmerſtraßze iſt Verketintereſſen den Ausbau derſelben keineswegs erheiſchen ſo hat der Ma

unverhältniß
pro Mtr Straßen

der

D

Va erlebr J giſtrat
beſchloſſen die Weiterentwicklung der Sache der Zukunft zu überlaſſen
damit die Stadt nicht große Aufwendungen zu machen bat welche in ab
ſehbarer Jeit von den Anliegern nicht wieder eingezogen werden können
Die Vorlage wird der durch den St V
zur Vorberathung überwiesen

Herr Major a D Dr Förtſch hat angezeigt daß er mit Rückſicht
auf die immer mehr wachſenden Arbeiten des Provinzial Muſeums deſſen
Direktor Herr Dr Förtſch iſt zu ſeinem Bedauern nicht in der Lage iſt
ſeine Wiederwahl zum unbeſoldeten Stadtrath auf eine weitere
ſechsjährige Amtsdauer anzunehmen

Eingegangen ſind wiederum zwei Jnitiativanträge Der erſte gehtdahin die Bewirthſ chafnmng der ſtädtiſchen Rittergüter Ammendorf und

Beeſen nach Ablauf der Pachtzeit auf Rechnung der Stadt zu übernehmen
und einen geeigneten Adminiſtrator anzuſtellen Nach dem anderen Antrage
oll im November eine Zählung der Arbeitsloſen vorgenommen und das
Reſultat der Verſammlung mitgetheilt werdenNach Verleſung und Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung

wird in die Tagesordnung eingetreten
1 Von dem Finalabſchluſſe der Schlachthof

kaſſe ſowie der Erneuerungsfonds des Schlachthofs
nimmt die Verſa r Kenntniß und ſpricht die
Ueberſchreitungen in Höhe von 4099,85 Mk4416,55 Mk Vie h ofkaſſe

t

Emmer verſtärkten Baukommiſſion

und Vieh hof
und des Viehhofs

Nachbewilligung von
bei der Schlachthofkaſſe und

bei der aus Berichterſtatter St V Billing
2 Die Petition der Glaſerinnung betr Vergebung der Glaſer

arbeiten für ſtädtiſche Bauten wird durch Uebergang zur Tagesordnung
erledigt da ſich die Baukommiſſion überzeugt hat daß das Stadtbauamt

erichterſtatter St V Hildebrandt
von Straßentheilen im ſüd
genehmigt Berichterſtatter

vollſtändig korrekt handelt B
3 Di sbau bedingungenlichen Beda uungsplane werden

Hildebrandt
4 Der Magiſtrat

Lehrer

die Beſorgung der Hauptlehrergeſchäfte bekommen hatten

Ot B

hatte angenommen daß je 100 Mk welche drei
in den eingemeindeten ehemaligen Vororten bis O ſtern 1901 für

nach der
Auſtellung von Rektoren nicht mehr beanſprucht werden könnten Die
Königl Regierung hat aber entſchieden daß die drei Hauptlehrer keine
Funktionszulage ſondern ein um 100 Mk erhöhtes Grundgehalt bezogen
haben welches nicht vermindert werden darf Bei der bevorſtehenden
Regelung des Gehalts der Volksſchullehrer ſoll nun auf Vorſchlag des

M 5 za hbor wellMagiſtrats den bisherigen Hauptlehrern kein höheres Grundgehalt als
den übrigen Volksſchullehrern gewährt werden da ſie jetzt keine anderen
Verpflichtungen als die übrigen Volksſchullehrer zu erfüllen haben Die
Verſammlung tritt dem Vorſchlage bei Berichterſtatter St V Steckner

5 Die Genehmigung baulicher Veränderungen welche vor der
Fluchtlinie im Grundſtück Brunoswarte Nr 36 vorgenommen werden
ſollen wird ausgeſprochen Berichterſtatter St V Schmidt

6 Zur Erneuerung der Fenſterbehänge 2c im PeißnitzReſtaurant werden 390 Mk bewilligt Berichterſtatter St V Grote

und Richter
7 Von dem Finalabſchluſſe

Kenntniß genommen eingetretene
47 314,15 Mk werden nachbewilligt Der
ſteht eine Mehreinnahme von 22 197,05 Mk
ſoll thatſächlich nur um 25 117,10 Mk

der Armenkaſſe für 1900/01 wird
Ueberſchreitungen in Höhe von

Ausgabe von 47314,15 Mk
gegenüber ſodaß das Etats

überſchritten iſt Dieſe Summe
ermäßigt ſich noch um weitere 5079,01 Mk die nach z Nachtragsetat
für die Vororte erſpar t worden ſind ſo daß die Ueberſchreitungen für die

Virklichk
irlitct

keit insgeſammt nur
hmidt

Alt und Neuſtadt in W
Berichterſtatter St V

8 Für das Mittelſchulgebäude an der
Fluchtlinie feſtgeſetzt Berichterſtatter

9 Der Antrag wegen Abänderung Geſchäfts
ordnung der StadtverordnetenVerſammlung wird der den An
tragſteller St Albrecht verſtärkten Geſchäftsordnungskommiſſion
überwieſen Berichterſtatter St V Albrecht

10 Die Vorlage betr Bewilligung eines Beitrags zur
lierung der Vorfluth verhältniſſe in einem T
marken Beeſen und Wörmlitz iſt vom Magiſtrat zurückgezogen

11 Petition gegen Erhöhung der Getreidezölle Der Ma
giſtrat die Verhandlungen der Kommiſſion zur Vorberathung einer
etwaigen Petition gegen die Erhöhung der Getreidezölle und erſucht
in Gemäßheit des Beſchluſſes Kommiſſion vom 27 September 1901
von der Einreichung einer Petition abſehen zu wollen Der Herr Vor
ſteher führt aus Es habe lebhaften und begreiflichen Unwillen erregt
daß eine ſehr erhebliche Zeit verfloſſen iſt ehe die eingeſetzte Kommiſſion
die Vorberathungen zum Abſchluß brachte Vielleicht ſei die Angelegen
heit unzweckmäßig behandelt die Abſicht einer Verſchleppung hade aber
von keiner Seite vorgelegen Wie vorhergeſehen ſei in der Kon
eine Einigung darüber ob die ſtädtiſchen Kollegien berechtigt
Petition an den Reichstag zu richten nicht möglich geweſen
heit halte nach der Anſicht des Magiſtrats daran feſt daß die Fiege
Erhöhung der Getreidezölle als politiſche Angelegenheit zu bet
und demnach die ſtädtiſchen Behörden nicht kompetent zu einer ſolchen
Petition Dahingegen beharrte die Minderheit bei der Meinung
daß die an ſich allerdings politiſche Angelegenheit zu einer Gemeinde
angelegenheit inſofern geworden iſt als unſere für die Stadt hochwichtige
Exportinduſtrie unzweifelhaft durch einen er vernichtet werden würdeDie Thatſache daß die Frage mehr Gemeinden berührt nehme ihr für
uns nicht den lokalen Charakter Der Herr V orſteher iſt außer Stande

die Annahme Magiſtratsvor lage zu empfehlen weil die Stadt
verordneten Verſammlung dann nicht nur auf eine Peti tion in der vor
liegenden Sache verzichten müßte ſondern weil ſie dann Recht

des Magiſtrats als richtig anerkennen müßte was in Hinſicht auf mögliche
Fälle in der Zukunft ſehr bedenklich erſcheinen müſſe Die Frage was
geſchehen ſoll wenn die Magiſtratsvorlage abgelehnt wird ſei nicht ſo
einfach wie ſie ausſieht Wolle die Verſammlung eine Petition beſchließen
und den Magiſtrat dem geſetzlich die Ausführung zuſteht erſuchen dem
Beſchluſſe beizutreten und dieſen zur Ausführung zu bringen ſo werde der
Magiſtrat auf ſeinem ablehnenden Standpunkte beharren Jn dem Kon
flikte ſei die Entſcheidung des Bezirks Ausſchuſſes anzurufen der geſetzlich
die Sache auf ſich beruhen laſſen wenn ſie nicht für das Weiter
gedeihen der Gemeinde ausſchlaggebend iſt Da nun die Petition an ſich
die Entſcheidung der geſetzgebenden Körperſchaften nicht ſo beeinfluſſen
könne daß dadurch die Zollfrage abgelehnt wird ſo werde der Bezirks

20 088 ,09 Mk betragen

Friedenſtraße wird eine neue
St V Gygas
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ausſchuß kaum anders hand eln können als die Sache auf ſich beruhen zu
jaſſen Dann ſei aber gar nichts erreicht Daß die Stadtverordneten
Verſammlung allein eine Petition an den Reichstag richtet verbiete ſich
aus S 36 der Städte Ordnung Um nun aber in der hochwichtigen
kommunalen Frage ihre Anſicht entſchieden zum Ausdruck zu bringen
empfiehlt der Herr Vorſteher die Annahme folgender Reſolution damit die
Verſammlung wenn das Unheil kommen ſollte ſich nicht den Vorwurf zu
machen braucht zur rechten Zeit geſchwiegen zu haben

Jm Hinblick auf die blühende Exportinduſtrie unſerer Stadt und
auf die zahlreiche Arbeiterbevölkerung deren Exiſtenz von dem Gedeihen
dieſer Jnduſtrie abhängt die StadtverordnetenVerſammlung inerkennt

dem euten Abſchluß langfriſtiger Handelsverträge ein Lebensintereſſedes jädtiſchen Gemeinweſens Das Zuſtandekommen ſolcher Verträge

erſcheint aber ernſtlich gefährdet durch den Entwurf eines Zolltariſs
ſowohl we
auch namen
Getreidezölle m
nicht unmöglich zu machen droht

gen der unverhältnißmäßigen Erhöhung vieler Poſitionen als
tlich wegen der Feſtlegung von Minimalſätzen für die

welche die Verhandlungen erheblich zu erſchweren wenn
Dazu kommt die Gefahr einer be

deutenden Erhöhung der Lebensmittelpreiſe mit ihren verhängnißvollen
Folgen für das rielle und ſittliche Wohl der ärmeren Bevölkerungs
klaſſen Die Verſammlung ſpricht daher die Erwartung aus daß der
Zolltarifentwurf nicht in ſeiner vorliegenden Geſtalt zum Geſetz erhoben
und daß namentlich im Jntereſſe des Allgemeinwohls und der Gerechtig
keit von einer Erhöhung der beſtehenden Getreidezölle gänzlich abgeſehen
werde

V Schmidt auf eine Debatte zu verzichten und die
Reſolution möglichſt einſtimmig anzunehmen damit letztere möglichſten
Nachdruck erhalte

mat

e

emp pfi ehl t

S V Albrecht beantra t dagegen an den Magiſtrat das Erſuchen
zu richten eine Petition an den Reichstag zu richten damit die Ver
ſammlung zeigt daß ſie auf einem anderen Standpunkte wie die Kom
miſſion ſteht

D StDie Dt Wa rzeugenden
eicht wird

Richter und Schmidt weiſen darauf hin daß nach den
Ausführungen des Herrn Vorſtehers überhaupt nichts er

wenn der Antrag Albrecht zum Beſchluß erhoben werden ſollteWer etwas erreichen wolle und wem es um die Sache zu thun ſei müſſe

für die vorgeſchlagene Reſolution ſtimmen welche die Anſicht der Ver
ſammlung energiſch zum Ausdruck bringe Wenn die Sozialdemokraten
nicht mitthun wollten ſo möchten ſie es bleiben laſſen

Die Magiſtratsvorlage ſodann einſtimmig und der Antrag
Albrecht gegen 5 abgelehnt Die Reſolution des Herrn Vor
ſtehers gelangt ſodann in namentlicher Abſtimmung mit 45 Stimmen
gegen die des St Dr Lehmann zur Annahme Bei der Abſtimmung
fehlten die Baumert Dehne Fölſche Frenkel Gieſe GlimmGygas Haaſe Herz Hofwei ſter Dr Keil Or Kohlſchütter Meyer Neſſe
Dr Schmid Monnnid Monnar Schütte

Außerhalb ordnung daß36 Morgen zum Stsdigut gehöriges Ackerland deren Bewirth

ſchaftung für Stadtgutes wegen ihrer entfernten Lager den Pächter des
ſchwierig iſt an Herrn Amts Ruſche in Afterpacht gegeben werden

wi rd
Stimmen

D
r

2

und

der wurde dann noch genehmigt

rath

Marktbericht
Dienstag den S Oktober

Eier pro Mandel 1,00 1,1 Mk Aepfel pro Mdl 025 0,50 Mk
Butter pro Pfund 1,10 1,30 Preißelbeeren pro Liter 0,25 0,80Honig in Wabe np Pfd 150 1 so Pflaumenmus p Pfd 0,25
Zwiebeln W d Liter 0,08 0,10 Eing Preißelbeeren Pfd 0,30
Kartoffe in 5 Liter 0,25 90,30 Getr Pflaumen p Pfd 0,25 0,30
Blumenkohl pro Stück 0,15 0,40 Apfelſchnitte Pfd 0,40Wirſingkohi p Stück 0,08 0,20 Kirſchen p Pfd 9,30 2
Weirßkohl pro Stück 0105 20 Tomaten pro Stück 005 0,08
Rothkohl pro S ück 0,10 0,25 Enten pro Stück 225 38,00
Sellerte pro Stuck 0,065 0,06 Gänſe pro Stück 4,00 6,00
Kohlrabi pro Stüc 0,05 Hiähne pro Stück 1,00 25Mohrüben p M andet 0,10 0,12 Hühner pro Stück 1,75 2,25

Schnittbohnen 5 Liter 0,4 5 Tauben pro Paar 0,70 1,00
Schalen pro Schock 1,20 60 Rebhühner pro Stück 0,90 1,20
Pflaumen pro Liter 06,15 0,20 Kaninchen pro Stück 0,80 10
Birnen pro Mdl 0,10 0,25 Haſen pro Stück 2,50 8,25

Der Markt war außerdem noch mit Fiſchen deſetzt

e kö echer Amt en
MaUnſchädliches z innerliches Mittel gegenke geſetzlich geſchütztSia an

HarnlIeiden
GonorrhoeAnsfluß Harubrennen Harndraug

Harnverhaltung Vlaſenkatarrh u ſ w
Zuſ 40 Sarſaparil 20 Burzelkraut 10 Ehrenvpreis 100 Weingeiſt 100 CoanacAerztlich wärmſtens empſohlen Schmerzlos Raſch und

unſchädlich wirkend Ohne jede Berufsſtörung
Dr Lewis ſchreibt in ſeinem Buch Gonorrhoe kann nur

durch innere Medizin einfach ſicher und ohne Folgen geheilt werden Als
das weitaus beſte und zweckmäßigſte M ittel zur Heilung ge
nannter Krankheiten hat ſich Antineon erwieſen Die An
wendung des Präparats iſt eine be equeme und für jeden Patienten
ohne viele Umſtände möglich da die Flüſſigkeit in s Waſſer leichtrommen Die Heilung von Gonvrrhoe und
Blaſenleiden nahm bei Anwendung von Locher s An
tin von einen ungewöhnlich raſchen Verlauf und konnten
Patienten mit gkuter friſcher Gor ſchon nach einigen Tagenals geſund entlaſſen werden

Dr E Sommer in Vhay verichtet Antineon
Bei verſchiedenen Krankhe eiten der un chen veibli Blaſe kames zur Verwendung und der Erfolg mich ſtets vollauf befriedigtEs ſcheint diefes neue Wedktament auch auf gewiſſe krankhaſte

Prozeſſe des Magens heilkräftigen Einfluß audhuiben c
Dr G in E ſagt ner Abhandli daf Gebrauchder er Mittel Balsamies Sandel öles Xx

el inger erden kannn

o en

ß nach der

Appetitloſigkeit Auſſtoßen Erbrechen Durchfäll artige Ausſchlägenach dem Gebrauch des Sandelöls hauptſächlich i renentzündungen ent

ſtehen Derſelbe Arzt fährt ſort Angeſtd dieſer den erigen Bendinngs Methoden anhaftenden Nacht glaube ich mit Recht ein
M ittel empfehlen zu dürfen welches frei von allen ſchädlichen

Nebenwirkungen eine r Heilwirkung gegen Gonre beſitzt nämlich Locher s Antineon flüſſiges
räparat u 9 n m An ſpäterer Stell e ſchre b de b 9 rrW zwei Richtungen hin wirkt Locher s Antineon

außerordentlich günſtig einmal als desinficierendes Mittel welchesdie Schleimhaut der Harnt orqane raſch ur d fiche v tigt zweitens

wirkt es als ein den Stoffwechſel des Organismus günſtig um
ſtimmendes krankhafte Abſonderungen beförderndes Mittel

Locher s Antincon iſt lholzölbei miſchungFlaſche Mk 50 Zu haben in den Apotdete n Litt eratur gratis
Man huüte ſich vor d mingen ind achte auf A eher

Namenszug Alleiniger Andreas Locher DharmacDaborator Stuttgart Niedertagen in Unlle a S Adler und
Engel Apotheke

ahr ikant
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Seite 10 Mittwoch
Amtliche Bekanntmachungen

Jandes polizeiliche Anordnung
9ereffend die Bekämpfung der Schweineſeuche Schweinepeſt und des Rotv

laufs der Schweine
Auf Grund der Bekanntmachtung des Herrn Reichskanzlers vom 8 Sept 1898

Seefend die Anzeigepflicht für die Schweineſeuche Schweinepeſt und den Rothlauf der
S weine Bl S 1039 ordne ich hiermit in Gemäßheit der S 19 bis 22 und

dis 29 des Reichsgeſetzes betreffend die Abwehr und Unterdrückung von Viehſeuchen vom

uni 188t n bezw des S 1 der hierzu gehörigen Bundesraths Jnſtruktion vom
27 Juni 1895 zufolge Ermächtigung des Herrn Miniſters für Landwirthſchaft Domänen
und Forſten unter Aufhebung meiner landespolizeilichen Anordnungen vom 23 April
und 8 Auguſt 1894 Amtsbl S 137 und 248 für den Umfang des Regierungsbezirks

Merſeburg Folgendes an T8 Jeder Beſitzer von Schweinen iſt verpflichtet von dem Ausbruche der
Schweineſeuche Schweinepeſt oder des Rothlaufs unter ſeinem Schweinebeſtande und von
allen verdächtigen Erſcheinungen bei demſelben welche den Ausbruch einer ſolchen Krank
heit befürchten laſſen ſofort der Ortspolizeibehörde Anzeige zu machen auch die Thiere
von Orten wo die Gefahr der Anſteckung fremder Thiere beſteht fern zu halten

Zur ſofortigen Anzeige ſind auch die anderen im S 9 des Viehſeuchengeſetzes ge
nannten Perſonen insbeſondere die Trichinen und Fleiſchbeſchauer verpflichtet

S 2 Jm Falle der Feſtſtellung einer der im S 1 genannten Schweinekrankheiten
ſind von der Ortspolizeibehörde folgende Schutzmaßregeln anzuordnen

A Schweineſenche Schweinepeſt
1 Jſt der Ausbruch der Schweineſeuche Schweinepeſt durch den beamteten Thier

arzt feſtgeſtellt S 12 des Viehſenchengeſetzes ſo hat letzterer in Abweſenheit eines Ver
treters der Ortspolizeibehörde die erforderlichen Anordnungen vorläufig zu treffen Die
ſelben ſind dem Beſitzer der Schweine oder deſſen Vertreter entweder zu Protokoll oder
durch ſchriftliche Verfügung zu eröffnen

Der Ortspolizeibehörde iſt hiervon ſofort Anzeige zu machen
Der Ausbruch der Schweineſeuche Schweinepeſt iſt durch die Ortspolizeibehörde

auf ortsübliche Weiſe und in dem für amtliche Bekanntmachungen beſtimmten Blatte
Kreisblatt u ſ zur öffentlichen Kenntniß zu bringen

2 Jm Seuchengehöfte ſind beim Ausbruche der Seuche die geſunden Schweine
vou den kranken und den der Seuche verdächtigen Schweinen ſofort abzuſondern

Die kranken und die der Seuche verdächtigen Schweine unterliegen der Stall
ſperre die der Anſteckung verdächtigen Schweine der Gehöftsſperre Als der Seuche ver
dächtig gelten Schweine an welchen ſich Erſcheinungen zeigen die den Ausbruch der
Schweineſeuche Schweinepeſt befürchten laſſen als der Anſteckung verdächtig alle
Schweine welche ſich mit kranken oder der Seuche verdächtigen Thiere auf demſelben
Gehöfte befinden oder zu demſelben Wagentransporte oder zu einer und derſelben Treib
herde gehören

Die Bewachung und Beobachtung der erkrankten der verdächtigen und der der
Seuchengefahr ausgeſetzten Thiere kann polizeilich angeordnet werden

Die Ausführung der der Anſteckung verdächtigen Schweine aus dem Seuchen
gehöfte iſt mit polizeilicher Genehmigung zum Zwecke ſofortiger Abſchlachtung ſtatthaft

Die Genehmigung iſt unter der Bedingung zu ertheilen daß die Schweine zu
Wegen transportiert werden müſſen

I nach benachbarten Orten
II nach in der Nähe befindlichen Eiſenbahnſtationen behufs Weiterbeſförderung nach

ſolchen Schlachtviehhöfen oder öffentlichen Schlachthänſern welche unter geregelter
veterinärpolizeilicher Aufſicht ſtehen vorausgeſetzt
a daß die Polizeibehörde des Schlachtorts ſich mit der Zuführung der Thiere

vorher einverſtanden ertlart hat
b daß die Thiere dieſen Anſtalten direkt mittels der Eiſenbahn oder doch von

der Abladeſtation aus mittels Wagen zugeführt werden

Seuchengehöftes iſt eine Tafel mit der Aufſchrift Schweine
dieſelbe muß mit der gut leſerlichen Anſſchrift ſo

werden bis die Seuche für erloſchen erklärt

Durch vorgängige Vereinbarung mit der Eiſenbahnverwaltung oder durch unmittel
bare polizeiliche Begleitung iſt dafür Sorge zu tragen daß eine Berührung mit anderen
Schweinen auf dem Tkansporte nicht ſtattfinden kann

3 Der Beſitzer hat dafür Sorge zu tragen daß das Seuchengehöft von Schweinen
aus anderen Gehöften während der Dauer der Sperrmaßregeln nicht betreten werden
kann ferner darf der Seuchenſtall auch von freinden Perſonen insbeſondere nicht von
Händlern und Fleiſchern betreten werden

c

ſeuche Schweinepeſt anzu
der

An jedem Eingange de
bringen

lange an geeigneten Stelle erhalten
worden iſt

4 Gewinnt die Seuche in einer Ortſchaft eine größere Verbreitung ſo iſt die
Abhaltung von Schweinemärkten ſowie der Auftrieb von Schweinen auf Vieh und
Wochenmärkten in dem Seuchenorte und in deſſen Umgebung zu verbieten Die Orts
polizeibehörde hat den verſeuchten Ort und deſſen Feldmark gegen das Durchtreiben von
Schweinen zu ſperren Das Durchfahren von Schweinen darf nur unter der Bedingung
ſtattfinden daß die Transporte in der geſperrten Ortſchaft nicht anhalten Die Aus
führung von Schweinen ſolchen Orten darf nur unter den unter Ziffer 2 aufge
führten Bedingungen unter Einſchränkungen erfolgen

Jn größeren geſchloſſenen Ortſchaften können dieſe Maßregeln auch auf einzelne
Straßen oder Theile des Orts oder der Feldmark beſchränkt werden

An der Grenze der verſeuchten und geſperrten Ortſchaften oder Ortſchaftstheile ſind
Tafeln mit der Aufſchrift Schweineſeuche Schweinepeſt anzubringen

5 Wird die Se der Verdacht der Seuche in Treibherden oder bei Schweinen
feſtgeſtellt die ſich auf dem Transporte befinden ſo hat die Ortspolizeibehörde die Weiter
beförderung zu verbieten Abſperrung der Schweine anzuordneu Jm Falle die
Schweine binnen 24 Stunden einen Standort erreichen können wo dieſelben durchſeuchen
oder abgeſchlachtet werden ſollen kann die Ortspolizeibehörde die Weiterbeförderung unter
der Bedingung geſtat daß ſowohl die kranken wie die verdächtigen Schweine miiter
wegs fremde Gehöfte nicht betreten und zu Wagen transportiert werden Vor Ertheilung
der Erlaubniß zur Ueberführung der Thiere in einen anderen Polizeibezirk iſt bei der
Polizeibehörde des Beſtimmungsortes anzufragen ob die Aufnahme der Thiere möglich
iſt Wird die Erlaubniß zur Ueberführung der Schweine in einen anderen Polizeibezirk

aus

un h aruche oder

nd deund die

ertheilt ſo iſt die betreffende Polizeibehörde von der Sachlage rechtzeitig in Kenntniß
zu ſetzen

6 Die Seuche gilt als erloſchen und die angeordneten Schutzmaßregeln ſind auf
zuheben wenn in dein Gehösſte oder riſchaſt oder dem ſonſtigen Gebiete auf welches
die angeordneten Schutzmaßregeln ſich beziehen alle Schweine entweder gefallen oder ge
ſchlachtet ſind und wenn die vorſchriftsmäßige Desinfektion 5 erfolgt iſt

Sofern nicht der ganze Schweinebeſtand gefallen oder geſchlachtet iſt gilt die
Senche als erloſchen und die angeordneten Schutzmaßregeln ſind aufzuheben wenn nach
dem Auftreten des letzten Krankheitsfalles eine Friſt von mindeſtens 4 Wochen vergangen
iſt nach Ablauf dieſer Friſt der Schweinebeſtand von dem beamteten Thierarzte frei von
ſeuchenverdächtigen Erſcheinungen befunden wird und demnächſt die vorſchriftsmäßige
Desinfektion erfolgt iſt

Nach Aufhebung der Schutzmaßregeln iſt das Erlöſchen der Seuche durch amtliche
Bekanntmachung in gleicher
lichen Kenntniß zu bringen

Weiſe wie der Ausbruch der Seuche F 2 A zur öffent

B Rothlanf
einer Ortſchaft durch den beamteten Thier1 Jſt der Ausbruch d

arzt feſtgeſtellt 12 des hengeſetzes ſo können innerhalb der nächſten 6 Wochen
bei weiteren Fällen von Rothlauf in dem Seuchenorte die nöthigen Anordnungen von
der Ortspolizeibehörde ohne chmalige Zuziehung des beamteten Thierarztes getroffen

Noth lanne 11v pilt u in

werden

Jn dieſem Falle hat die Ortspolizeibehörde dem beamteten Thierarzte von den
einzelnen Seuchenfällein Mittheilung zu machen

2 Jm Seuchengehöfte ſind beim Ausbruche des Rothlaufs die geſunden Schweine
von den kranken und den Seuche verdächtigen Schweinen ſofort abzuſondern

Die ſeuchenkranken und die der Seuche verdächtigen Schweine unterliegen der
Stallſperre die der Anſteckung verdächtigen Schweine der Gehöftſperre

Als der Seuche verdächtig gelten ſolche Schweine an welchen ſich Erſcheinungen
zeigen welche den Ausbruch des Rothlaufs befürchten laſſen als der Anſteckung verdächtig
alle Schweine welche ſich mit kranken oder der Seuche verdächtigen Thieren auf dem
ſelben Gehöfte befinden oder zu demſelben Wagentransporte oder zu einer und derſelben
Treibherde gehören

Die Bewachung und Beobachtung der an Rothlauf erkrankten der verdächtigen
und der der Rothlaufgefahr ausgeſetzten Schweine kann polizeilich angeordnet werden

Die Ausführung der der Anſteckung verdächtigen Schweine aus dem Seuchen
gehöfte zum Zwecke ſofortiger Abſchlachtung iſt mit polizeilicher Genehmigung unter den
vorſtehend bei Schweineſeuche F 2 Ziffer 2 aufgeführten Bedingungen und Ein
ſchränkungen geſtattet

Der Schweineſtall darf bis zum Erlöſchen der Seuche Nr 4 von fremden Per
ſonen nicht betreten werden auch hat der Beſitzer dafür Sorge zu tragen daß das Gehöft
während der Dauer der Sperrmaßregeln von Schweinen aus anderen Gehöften nicht
betreten werden kann

An jedem Eingange des Seuchengehöftes iſt eine Tafel mit der Aufſchrift Roth
lauf anzubringen dieſelbe muß mit der gut leſerlichen Aufſchrift ſo lange an der ge
eigneten Stelle erhalten werden bis die Seuche für erloſchen erklärt worden iſt

3 Wird der Rothlauf oder der Verdacht deſſelben in Treibherden oder bei
Schweinen feſtgeſtellt welche ſich auf dem Transporte befinden ſo hat die

GeneralAnzeiger für Halle und den Saalkreis 9 Oktober
letzten Krankheitsfalles zu verbieten und die Abſperrung anzuordnen Können die Schweine
binnen 24 Stunden einen Standort erreichen wo ſie durchſeuchen oder abgeſchlachtet
werden ſollen ſo kann die Ortspolizeibehörde die Weiterbeförderung unter der Bedingung
geſtatten daß ſowohl die kranken wie die verdächtigen Schweine unterwegs fremde Gehöfte
nicht betreten und zu Wagen transportiert werden Vor Ertheilung der Erlaubniß zur
Ueberführung der Thiere in einen anderen Polizeibezirk iſt bei der Polizeibehörde des
Beſtimmungsortes anzufragen ob die Aufnahme der Thiere möglich iſt Wird die Er
laubniß zur Ueberführung in einen anderen Polizeibezirk ertheilt ſo iſt die betreffende
Polizeibehörde von der Sachlage rechtzeitig in Kenntniß zu ſetzen

4 Die Seuche gilt als erloſchen und die angeordneten Schutzmaßregeln ſind auf
zuheben wenn die kranken und die der Seuche verdächtigen Schweine ſämmtlich gefallen
oder geſchlachtet ſind oder wenn innerhalb fünf Tagen nach dem letzten Erkrankungsfalle
weitere Seuchenfälle nicht aufgetreten ſind und wenn in beiden Fällen die vorſchrifts
mäßige Desinfection erfolgt iſt

s 3 Die Bewachung der Kadaver der muthmaßlich an der Schweineſeuche
Schweinepeſt oder dem Rothlaufe eingegangenen Thiere bis zur amtlichen Feſtſtellung

der Seuche kann von der Polizeibehörde angeordnet werden Das Gleiche gilt von
Thieren welche wegen Erkrankung an dieſer Seuche oder wegen Seuchenverdachts noth
geſchlachtet werden

J 4 Die Kadaver der an Schweineſeuche Schweinepeſt oder Rothlauf gefallenen
Schweine ſind entweder durch Anwendung hoher Hitzegrade oder auf chemiſchem Wege
oder durch tiefes Vergraben unſchädlich zu beſeitigen Beim Vergraben ſind abgelegene
Orte welche von Schweinen nicht betreten werden auszuwählen Die Gruben ſind
mindeſtens 1 m tief anzulegen Die Kadaver ſind mit Kalkmilch oder Petroleum zu
begießen Jſt zur Beſeitigung oder Vernichtung der Kadaver ein Transport derſelben
über das Gehöft und deſſen zugehörige Feldmark hinaus erforderlich ſo ſind zum Trans
porte nur dichte Wagen zu benutzen welche ein Verſchütten von Blut Excrementen uſw
unmöglich machen Hat der Wagen keinen feſten Deckel ſo iſt der Kadaver mit einem
Tuche oder dergleichen vollſtändig zu bedecken Der Wagen ſowie zum Bedecken von
Kadavern benutzte Tücher oder andere Sachen müſſen nach jedem Gebrauche desinficiert
werden

Die Abſchlachtung ſeuchenkranker oder der Seuche verdächtiger Schweine im Seuchen
gehöfte iſt geſtattet Jedoch darf das Fleiſch im rohen Zuſtande nicht aus dem Gehöft
entfernt werden Ausnahmen ſind nur mit beſonderer polizeilicher Erlaubniß zuläſſig
wenn damit eine Gefahr für eine Seuchenverſchleppung nicht verbunden iſt Die Ein
geweide das Blut ſonſtige Abfälle und das Abwaſchwaſſer ſind wie im erſten Abſatze
dieſes Paragraphen angegeben unſchädlich zu beſeitigen

S 5 Die durch ſeuchenkranke oder der Seuche verdächtige Schweine inficierten
Ställe oder Stallabtheilungen die vor den Ställen befindlichen inficierten Tummelpläbe
ſowie alle Gegenſtände welche mit dieſen Thieren in Berührung gekommen ſind müſſen
nach dem Aufhören der Seuche und nach Entfernung der kranken Thiere nach Anordnung
des beamteten Thierarztes gründlich gereinigt und desinficiert werden Vor Ausführung
der Desinfection hat die Beſeitigung des inficierten Düngers zu erfolgen Derſelbe darf
in der Regel nicht im Gehöfte aufbewahrt werden ſondern muß entweder auf das Feld
gefahren und ſogleich untergepflügt oder vergraben oder verbrannt werden Die Fort
ſchaffung des Düngers darf auf ſolchen Wegen und nach ſolchen Plätzen nicht erfolgen
die von Schweinen betreten werden Jſt eine Beſeitigung des Düngers in der ange
gebenen Weiſe nicht möglich ſo darf die Aufbewahrung nur an abgelegenen Orten ge
ſchehen Der Dünger iſt ſchichtweiſe mit Kalkmilch zu begießen und mit Erde oder
Pferdedung zu bedecken

Die Ausführung der Desinfection hat in allen Fällen der beamtete Thierarzt zu kon
trollieren und der Ortspolizeibehörde zu beſcheinigen Vor Ertheilung dieſer Beſcheinigung
darf der desinficierte Stall nicht wieder durch friſche Schweine beſetzt werden

S 6 Zuwiderhandlungen gegen die Vorſchriften dieſer landespolizeilichen Anordnung
unterliegen ſofern nicht nach den beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen insbeſondere
nach F 828 des Strafgeſetzbuches eine höhere Strafe verwirkt iſt der Strafvorſchrift in
den S 65 Ziffer 2 66 Ziffer 3 und 4 und 67 des Reichsviehſeuchengeſetzes vom
23 Juni 1880
1 Mai 1894

Merſeburg den 20 September 1901
Der Königliche Regierungs Präſident

J V Pogge
Anweiſung für die Ausführung der Desinfection bei der Schweineſenche

Schweinepeſt und dem Rothlauf der Schweine
Während die Erreger der Schweineſenche Schweinepeſt echte Paraſiten ſind die

ihre Entwickelungsbedingungen nur innerhalb des Thierkörpers finden und ſich leicht
durch die Athmung und durch Aufnahme von inficiertem Futter von Thier auf Thier
übertragen laſſen ſind die Rothlaufbacillen nur fakultative Paraſiten die ſich auch außer
halb des Thierkörpers entwickeln und fortpflanzen können Die Jnfection der Schweine
durch dieſe kann nur durch Aufnahme mit dem Futter erfolgen

Die erſteren find aber auch außerhalb des Thierkörpers ſehr widerſtandsfähig ſie
vermögen ſich vermuthlich in einer noch unbekannten Dauerform längere Zeit hindurch
entwickelungsfähig zu erhalten Bei den genannten Seuchen iſt dcher auf eine gründ
liche Desinfection des Stalles und aller mit kranken Schweinen in Berührung gekom
mener Räumlichkeiten und Gegenſtände beſonders Gewicht zu legen

Die anzuwendende Desinfection kann für Schweineſeuche Schweinepeſt und
Rothlauf die gleiche ſein mit der Maßgabe daß bei Schweineſeuche Schweinepeſt ſtets
der ganze Stall zu desinficieren ſein wird während ſich die Desinfection beim Rothlauf
der Regel nach nur auf diejenigen Stallabtheilungen zu beſchränken braucht in welchen
rothlauffranke Thiere untergebracht geweſen ſind Jn allen Fällen iſt die gründliche
Reinigung und Desinfection der Jaucherinnen und Jauchegruben ſowie der vor den
Ställen befindlichen Tummelplätze beſonders zu beachten

1 Die Reinigung und Desinfection der Ställe c iſt nach Maßgabe der S 4
5 6 7 8 und 10 der Anweiſung für das Desinfectionsverſahren bei anſteckenden Krank
heiten der Hausthiere Anlage A zur Bundesraths Jnſtruktion vom 27 Juni 1895
vorzunehmen

2 Da die feſten und flüſſigen Abgänge der ſeuchekranken Schweine ſehr infectiös
ſind ſo iſt auf die unſchädliche Beſeitigung derſelben beſondere Aufmerkſamkeit zu ver
wenden Dieſe Abfallſtoffe ſind zu ſammeln und mit der aus dem Stalle abgegrabenen
Erde dem Jnhalte der Jaucherinnen und Jauchegruben zu verbrennen oder an abgelegener
Stelle gleich zu vergraben Wo dieſes nicht angängig iſt müſſen die Stoffe mit Kalk
milch vermiſcht aufs Feld gefahren und untergepflügt werden

3 Abfälle von nothgeſchlachteten Schweinen und das beim Schlachten verwendete
Abwaſchwaſſer ſind entweder durch Feuer zu vernichten oder mit Kalkmilch vermiſcht wie
die Kadaver zu vergraben Das Abwaſchwaſſer darf auf keinen Fall auf die Erde oder
in Gräben Teiche Flüſſe ausgegoſſen werden

4 Streu und Dünger aus verſeuchten Ställen c ſind zu verbrennen zu ver
graben oder baldmöglichſt auf das Feld zu fahren und unterzupflügen Muß derſelbe
aufbewahrt werden ſo iſt er ſchichtweiſe mit Kalkmilch zu begießen und mit Erde oder
Pferdedung zu bedecken

Bekanntmgelzatng
Die Stadtverordneten Verſammlung hat die nachbenannen Herren von ihrem

Amte als Armenpfleger entbunden

a den Kaufmann Kammrath im 17 Bezirkb Privatmann Pohl im 17c Branuereibeſitzer Marell im 17d Profeſſor Dr Kohlſchütter im 19Als Erſatz ſind für dieſelben gewählt worden
a der Kaufmann Herr Albert Schmidt Magdeburgerſtr 25 für den 17 Bezirk
b der Kaufmann Herr Inlius Strache Germarſtr 5 für den 17 Bezirk
e der Kaufmann Herr Wilhelm Paatz Gr Steinſtr 50 für den 17 Bezirk
4 der Chemiker Herr Dr Wilhelm Lenz Wilhelmſtr 7 für den 19 Bezirk

Ferner ſind an Stelle des ausſcheidenden Armenpflegers und ſtellvertretenden Bezirks
Vorſitzenden Herrn Rentier Weber im 18 Bezirk die Herren

a Bäckermeiſter Robert Hieler Weidenplan 7 zum Armenpfleger
b Armenpfleger Rentner Faber Weidenplan 11 zum ſtellvertretenden Bezirks

Vorſitzenden gewählt was wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß bringen
Halle a den 3 Oktober 1901

Die Armen Direktion

Bekanntmachung
Die öffentlichen unentgeltlichen SchutzpockenJmpfungen finden auch noch im

Monat Oktober ds Jrs
Mittwochs Nachmittags 4 Ahr

in dem Turnſaale des Schnigebändes Oleariusſtraße Ur 7
in der bisherigen Weiſe unter Leitung des Königlichen Kreisarztes Herrn Geheimen
Medizinalrath Dr Riſel ſtatt

Eltern Pfleger 2c werden hierauf mit dem Bemerken hingewieſen daß nach den
Beſtimmungen des ReichsJmpfgeſetzes vom 8 April 1874 alle Kinder vor Ablauf
des auf ihr Geburtsjahr folgenden Kalenderjahres alſo alle im Zahre 1900 und
früher geborenen Kinder der SchutzpockenJmpfung unterzogen ſein ſollen und
daß die Nichtbeachtung dieſer Vorſchriften die geſetzlichen Strafen nach ſich ziehen wird

Halle a den 28 September 1901 Die PolizeiVerwaltung
Der Oberbürgermeiſter Staude

Pütter

Froßart Mrtel d Rhenma mung Mhma ſ n Soh verLungenleiden Gossmann Vertret d Natur nach melzerstr 39 zogen

heilkunde Leipzig Lindenau Joſefſtr 34

lagen und schleppen sich CrPuten on mit urten a
kopf Rachen Cuftröhren Gronchial
und Cungencatarrh herum ohne daran

zu denken dass sie in

in ächtenSodene
Mineral Pastillen

ein ganz vorzügl Hausmittel haben das
diese Erkrankungen bei ratſonellem Ge
brauch in kurz Zeit lindert u beseitigt
Nur 85 Pfg per Schaehtel
erhältlich in allen Apotheken Drogen S

und Mineralwasser Handlungen S

rothe
Abagrefärbenste
J ſof

naturgetren nur
R I nit Or Kuhn sNutin vwaar ODel 60 Pfg ſtärkt und
befördert den Hagrwuchs ärztlich
empfohlen völlig unſchädlich bei Frz
Kuhn Kronenparf Nürnberg Hier
Löwengpoth Markt Adlerapoth
Geiſtſtr Markt Drog Schmeerſtr Flora
drog Leipzigerſtr H Stollberg Friſ
a Bahnhof D Ballin Parf Leipzigerſtr
P Evers Germaniadrog O Ballin jr
Drog E Walter Drog Phönix Geiſtſlr
Drog Patz Gr Ulrichſtr

besorgt und vernie werthet
De u in schneli

B Reichhold Ingenieur
Serlin MW Louniseustr 24
Vertreter für Halle a S

R Uhlmann Sternstrasse da
Auskunft kostenlos

Kyacinthen
Tulpen
Crocus
Uarriſſen
Ranunkeln
Anemonen
Schneeglöckchen

Scilla
Jetzt iſt die denkbar beſte Zeit zum

Einpflanzen in Töpfe aber auch zum
Treiben auf Gläſer um Weihnachten
blühende Blumen zu haben

Große Vorräthe offeriert billigſt
Erfurter Samenhandlung
Wilhelm Greil

Markt 7
Ecke Trödel Schülershof

Cſte geſunde Anſhe in

da
E

der Suppen Saucen Gemüſe Salate uſw
aggi s Gemüſe u Kraftſuppen u
Maggi s Vonillon Kapfeln Veſtens
einpfohlen vonJulius Herbst

Se

wg J S d

S früh Oberhebamme a d ge
urtsh Klinik d Kgl Charité

zu Berlin verfaßte Buch

Frauenschatz
ſend f 50 Pf in Brfm d Ver
ſandhaushyg Bedarfsart

v Fran Anna Kein
in Berlin S s0

d Oranienſtr 65

oppelbier färztlich empfohlen für Bruſtſchwache
Magenleidende Reconvalescenten em
pfiehlt Heinr Müller Wwe

Schiwemmehbrauerei

RNeneſte

Herren Hüte
e empfiehlt
Christ VoigtSchmeerſtr 21

Fuhrwerke
zum Abfahren für

Suhjutt u Steinknark
à Fuhre 2,20 Mk werden angenommen

Ortspolizeibehörde die Weiterbeförderung bis zum fünften Tage nach dem Auftreten des Dr Kolbe prakt Art
Frauenleiden Blutſtockg Frau Gossmann Neubau Schule Friedenſtraße
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